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Produktform : Gemisch 

Handelsname : AdBlue 

Produktgruppe : Mischung 
 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Für die Allgemeinheit bestimmt 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : uitlaatgas reiniger  

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Hersteller   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

2.2. Kennzeichnungselemente 

 

FABA Chemie UG (haftungsbeschränkt) 
Rudolfstr. 19, 42551 Velbert 
Deutschland 
T: 02051-417512 

Mail: shop@faba-chemie.de 

Information gegen Vergiftungen, Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie 
Zentrum für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Bonn 
B 30.3 – ELKI (Eltern-Kind-Zentrum) 
Venusberg-Campus 1 
53127 Bonn 
Telefon: 022819240 Notfall 
Telefon: 028828733480 (Sekretariat) 
FAX: 022828733278 
Mail: info@giftzentrale-bonn.de 
www.ukbonn.de 
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Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Komponente  

ureum (57-13-6) PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich  

 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 

oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 

dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

 

 

Nicht anwendbar 
 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

ureum CAS-Nr.: 57-13-6 

EG-Nr.: 200-315-5 

REACH-Nr: 01-2119463277- 

33 

31,8 – 33,2 Nicht eingestuft  

 

 

 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung 

oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mond spoelen met water. Reichlich Wasser trinken. Bei Unwohlsein 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Symptomatisch behandeln. 

 

 

 

Geeignete Löschmittel : (nicht brennbares wässriges Produkt). 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

3.2. Gemische 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
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6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
 

Schutzausrüstung : Beschermende kleding. 

Notfallmaßnahmen : Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Verunreinigten 

Bereich mechanisch lüften. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
 

Schutzausrüstung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

Notfallmaßnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Freisetzung beenden. 
 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 

 

Zur Rückhaltung : Verschüttete Mengen aufnehmen. 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Das Produkt mechanisch 

aufnehmen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

 

Verwendungstemperatur : -5 – 25 °C 

Hygienemaßnahmen : Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Kontaminierte Kleidung vor 

erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
 

 

Lagerbedingungen : Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Behälter dicht verschlossen halten. An einem trockenen, geschützten Ort lagern, um jede 

Einwirkung von Feuchtigkeit zu vermeiden. 

Unverträgliche Produkte : Oxidationsmittel. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 



AdBlue 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

17/05/2022 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 4/8 

 

 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
 

AdBlue  

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)  

Langfristige - systemische Wirkung, oral 42 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 125 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 580 mg/kg Körpergewicht/Tag 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,047 mg/l 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 
 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 
 

 

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2.2. Hautschutz 
 

Handschutz: 

Handschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

 

 

 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Ammoniaklösung. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : < -10 °C 

Siedepunkt : > 100 (100 – 110) °C 

Entzündbarkeit : Nicht entzündlich 

Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : Nicht verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
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Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : 7 – 10 

Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 

Viskosität, dynamisch : ≈ 1 mPa·s 20°C 

Löslichkeit : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : -2,59 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50 °C : 2,3 hPa 20°C 

Dichte : 1,087 – 1,093 kg/L 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar 

Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 
 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
 

Brechungsindex : 1,3814 – 1,3843 

 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Stabiel onder normale omstandigheden. 
 

Reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln und Säuren. 
 

Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 
 

Oxidationsmittel. 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

AdBlue 

LD50 oral > 14500 mg/kg 

LD50 Dermal Ratte > 8200 mg/kg 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Schwach reizend, jedoch nicht ausreichend für eine Einstufung (Aufgrund der verfügbaren 

Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 10 

9.2. Sonstige Angaben 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

10.2. Chemische Stabilität 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

10.5. Unverträgliche Materialien 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 



AdBlue 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

17/05/2022 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 6/8 

 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: 7 – 10 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

AdBlue  

LC50 - Fisch [2] > 6800 mg/l  

EC50 - Krebstiere [2] > 10000 mg/l 48 hr 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

AdBlue  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) -2,59  

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

Andere schädliche Wirkungen : Bei üblicher Anwendung sind Umweltbeeinträchtigungen nicht bekannt oder zu erwarten 

 

 

 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
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Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
 

 

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar 

UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar 
 

 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : Nicht anwendbar 
 

ADR 

Transportgefahrenklassen (ADR) : Nicht anwendbar 

: 

 
IMDG 

Transportgefahrenklassen (IMDG) : GEEN 

Gefahrzettel (IMDG) : GEEN 

: 

 
IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) : geen 

Gefahrzettel (IATA) : geen 

: 

 
ADN 

Transportgefahrenklassen (ADN) : Nicht anwendbar 

 
RID 

Transportgefahrenklassen (RID) : Nicht anwendbar 
 

 

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (RID) : Nicht anwendbar 
 

 

Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
 

 

Landtransport 

Keine Daten verfügbar 

 
Seeschiffstransport 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

14.3. Transportgefahrenklassen 

14.4. Verpackungsgruppe 

14.5. Umweltgefahren 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 



AdBlue 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

17/05/2022 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 8/8 

 

 

 

Lufttransport 

Keine Daten verfügbar 

 
Binnenschiffstransport 

Keine Daten verfügbar 

 
Bahntransport 

Keine Daten verfügbar 
 

Nicht anwendbar 

 

 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 

2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen unterliegen. 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung 

und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Niederlande 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding  : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 10/12 - Flüssige Stoffe 
 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 


